
Konditionenübersicht für Endkreditnehmer

in den Förderprogrammen der KfW Bankengruppe (Stand: 17.08.2010)

- die Festlegung des Zinssatzes erfolgt grundsätzlich bei Zusage durch die KfW -

Unser Service für Sie: Konditionen-Faxabruf unter +49 69 7431 4214
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Finanzierung von wohnwirtschaftlichen Investitionen
Energieeffizient Sanieren
10/ 2/ 10

151 11) 34)
2,30

( 2,32 ) 100 17.08.2010

Energieeffizient Sanieren
20/ 3/ 10

151 11) 34)
2,65

( 2,68 ) 100 17.08.2010

Energieeffizient Sanieren
30/ 5/ 10

151 11) 34)
2,85

( 2,88 ) 100 17.08.2010

Energieeffizient Sanieren
10/ 2/ 10

152 11) 34)
2,30

( 2,32 ) 100 17.08.2010

Energieeffizient Sanieren
20/ 3/ 10

152 11) 34)
2,65

( 2,68 ) 100 17.08.2010

Energieeffizient Sanieren
30/ 5/ 10

152 11) 34)
2,85

( 2,88 ) 100 17.08.2010

1) Effektivzinssatz für die Dauer der Zinsbindungsfrist. Soweit in der Darlehenszusage nicht anders angegeben, wurden die ausgewiesenen Effektivzinssätze unter
programmspezifischen Annahmen berechnet; sie gelten jeweils für den Fall, dass in dem jeweiligen Kreditprogramm taggenau die maximal möglichen Laufzeitjahre
ab dem 30.12. des laufenden Kalenderjahres, die maximal mögliche Anzahl tilgungsfreier Anlaufjahre und der maximal mögliche Zinsbindungszeitraum in Anspruch
genommen werden. Diese Daten sind dem Merkblatt des jeweiligen Kreditprogramms zu entnehmen. Von diesen Annahmen abweichende Darlehensbedingungen
können im Einzelfall zu einem abweichenden Effektivzinssatz in der Darlehenszusage führen.
2) beginnend zwei Bankarbeitstage und einen Monat (vier Monate in den Programmen Wohneigentum und Wohnraum Modernisieren) nach Zusagedatum für noch
nicht ausgezahlte Kreditbeträge.
11) sofern bei Antragseingang bei der KfW ein günstigerer Zinssatz galt als zum Zeitpunkt der Zusage durch die KfW, kommt dieser zur Anwendung.
34) Die Abruffrist beträgt 12 Monate nach Darlehenszusage. Sie ist bereitstellungsprovisionsfrei. Wird die Abruffrist danach verlängert, wird mit Beginn des 13.
Monats nach Darlehenszusage eine Bereitstellungsprovision von 0,25% pro Monat fällig.
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